
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/9/14 1Ob74/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1967

Norm

ABGB §91 B

ABGB §354 A

Rechtssatz

Zur Ausübung des Leitungsrechtes des Hauswesens: der Widerspruch des über die Ehewohnung privatrechtlich nicht

oder nicht wenigstens mitverfügungsberechtigten Mannes macht den Dritten, der sich auf eine Maßnahme der

privatrechtlich verfügungsberechtigten Frau stützen kann, nicht titellos.

Entscheidungstexte

1 Ob 74/67

Entscheidungstext OGH 14.09.1967 1 Ob 74/67
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